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Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 10316/)

der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Peter Wurm und weiterer Abgeordneter

betreffend ,Die Arztekammer und der 900.000-Euro-Tipp* wie folgt:

Fragen 1 bis 9:

Wie beurteilt das BMSGPK als , Aufsichtsbehérde” iiber die Arztekammer den
,Immobiliendeal", dh. ,Grabenhof-Deal" der Wiener Arztekammer bzw. des dort
angesiedelten Wohlfahrtsfonds?

Wurde das BMSGPK als ,Aufsichtsbehérde" (iber den ,,Grabenhof-Deal" der Wiener
Arztekammer bzw. des dort angesiedelten Wohlfahrtsfonds informiert?

Wenn ja, wann und von wem?

Wie beurteilt das BMSGPK als ,Aufsichtsbehérde"” insbesondere die
Kreditaufnahme lber 300 Millionen Euro fiir den Liegenschaftserwerb ,,Grabenhof-
Deal" der Wiener Arztekammer bzw. des dort angesiedelten Wohlfahrtsfonds?
Wann wiirde das BMSGPK als ,Aufsichtsbehérde"” einschreiten, wenn durch
Kreditaufnahmen des Wohlfahrtsfonds die zukiinftige Gebarung der Arztekammer
bzw. des Wohlfahrtsfonds geféhrdet wdre?
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e Wie beurteilen Sie als ,,Aufsichtsbehérde" die Bezahlung einer ,, TippgeberProvision"
an zwei Privatpersonen im Zusammenhang mit dem ,,GrabenhofDeal"?

e Ist dem BMSGPK die Identitdit dieser beiden , Tippgeber" bekannt?

e Welche Personen sitzen derzeit im Verwaltungsausschuss des Wohlfahrtsfonds der
Wiener Arztekammer (§ 113 Arztegesetz)?

e Welche Personen sitzen derzeit im Uberpriifungsausschuss des Wohlfahrtsfonds der
Wiener Arztekammer (§ 114 Arztegesetz)?

Die parlamentarische Anfrage bezieht sich auf Fragen betreffend den Wohlfahrtsfonds der
(Landes-)Arztekammer fiir Wien. Die (Landes-)Arztekammer fiir Wien untersteht gemaR
§195 Abs. 1 ArzteG 1998 der ausschlieRlichen Aufsicht der Wiener Landesregierung,
weshalb die Anfrage an die zustdndige Aufsichtsbehorde: ,Wiener Landesregierung” zu

richten ware.

GemaR § 195 Abs. 2 ArzteG 1998 ist die Landesirztekammer fiir Wien verpflichtet, ihrer

Aufsichtsbehorde die zur Wahrung der Aufsicht erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

Mein Ressort ist ausschlieBlich Aufsichtsbehérde Uiber die Osterreichische Arztekammer
gemal § 195c ArzteG 1998.

Dem Bundesministerium fir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
kommen daher keinerlei Zustindigkeiten gegeniiber der (Landes-)Arztekammer fiir Wien

zu und kann daher zu den gestellten Fragen keine AuBerung abgeben, insbesondere sind

meinem Ressort die angesprochenen , Tippgeber” nicht bekannt.

Mit freundlichen GriRen

Johannes Rauch

2von 2

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM FUR
SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2022-05-23T06:57:38+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

2098721075

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:

https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

www.parlament.gv.at

von 3



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022- 05-23T07: 02: 04+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-05-23T06:57:38+0200
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-05-23T07:02:04+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




